
GARANTIEBEDINGUNGEN
ALURON sp. z o.o

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1. Die Firma Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A. nachfolgend 
Garantiegeber genannt, gewährt unter Berücksichtigung der 
Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und War-
tung der verwendeten Produkte eine Garantie für die von ihr 
hergestellten und vertriebenen Produkte, die in Bereichen 

mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen gemäß der 
Einteilung in Korrosivitätskategorien verwendet werden 
können, die in der Anlage Nr. 1 dargestellt sind, die einen fes-
ten Bestandteil dieser Garantiekarte, nachfolgend Karte ge-
nannt, darstellt.

2. Die Garantie umfasst:

STANDARD-ANSTRICH /  
ELOXIEREN
• Ohne Korrosionsschutz-
grundierung Aluron Seaside 
• Chemische Oberflächenvor-
bereitung Standard

SEASIDE-ANSTRICH 
Korrosionsschutz einzeln
• Chemische Oberflächenvor-
bereitung Qualicoat Seaside 

ODER
• Korrosionsschutzgrundierung 
Aluron Seaside

SEASIDE-ANSTRICH
Korrosionsschutz doppelt
• Chemische Oberflächenvor-
bereitung Qualicoat Seaside

UND
• Korrosionsschutzgrundierung 
Aluron Seaside

Korrosivitäts-
kategorie

Garantie in Jahren (*)

Pulverbeschichtung
(für Pulver in der 1. und  
2. Qualicoat-Kategorie)

1
10 Jahre

10 Jahre 10 Jahre2

3 5 Jahre

4 5 Jahre 7 Jahre

5 3 Jahre

Eloxieren 1
10 Jahre

2

3 5 Jahre

4

5

Dekoral 1

5 Jahre
5 Jahre(**)

2

3

4

5 3 Jahre(**)

Flachbleche 1

2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre2

3

4

5

Einwirkung von UV-Strahlen
für Pulver in der 
2. Qualicoat-Kategorie

Unzutreffend
7 Jahre
Verfärbungen und Glanzerhalt gemäß den Qualicoat-Anforderungen für Pulverlacke der Klasse 2

Einwirkung von UV-Strahlen
für Pulver in der 
1. Qualicoat-Kategorie

Unzutreffend
5 Jahre
Verfärbungen und Glanzerhalt gemäß den Qualicoat-Anforderungen für Pulverlacke der Klasse 1

Funktionsweise der Dichtungen Unzutreffend
12 Jahre
subject to installation, use and maintenance in accordance with the system instructions of the Guarantor

Funktionsweise der Verbindungs- 
klammern zwischen 
Aluminiumteil und Holz

Unzutreffend
10 Jahre
vorbehaltlich der Installation, Verwendung und Wartung gemäß den Systemanweisungen des Garantie-
gebers

Sonstiges Katalogzubehör und 
Dienstleistungen des 
Garantiegebers (***)

Unzutreffend
2 Jahre
vorbehaltlich der Installation und Verwendung gemäß den Systemanweisungen des Garantiegebers

(*)Pulverbeschichtung, Eloxierung, Dekoral, Flachbleche: Garantie für die Haftung des Anstrichs. Gilt nicht für Ausbesserungsarbeiten oder das Auftragen von 
anderen Lackreparaturmitteln.
(**)Korrosionsschutz für Dekoral-Anstriche ausschließlich in der Qualicoat-Seaside-Technologie möglich.
(***) Vom Garantiegeber erbrachte Dienstleistungen, die unter die Garantiefrist fallen: Zusammenbau und Schweißen von Rahmen.
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3. Der Garantiegeber räumt die Möglichkeit ein, die Ga-
rantiefrist individuell zu vereinbaren, nachdem die Produkte 
gemäß den vom Garantiegeber festgelegten Anforderungen 
vorbereitet wurden. In Bezug auf Produkte, die nicht vom 
Garantiegeber hergestellt werden, insbesondere TEKNOS-
Beschläge und TEKNOS-Beschichtungssysteme für Fenster- 
und Türelemente aus Holz, gibt der Garantiegeber keine eige-
ne Qualitätsgarantie ab. Der Käufer (der Käufer ist derjenige, 
der die Produkte vom Garantiegeber kauft) erhält eine Ga-
rantie, die auf der Garantie des Lieferanten für das Endpro-
dukt beruht.

4. Voraussetzung für die Garantie ist, dass der Käufer die in 
den technischen und kaufmännischen Unterlagen des Garan-
tiegebers, in den Garantiebedingungen und den Anhängen 
sowie in den für die einzelnen Produkte geltenden Branchen-
standards enthaltenen Empfehlungen beachtet und einhält. 
Die Grundsätze der Produktbewertung und die Wartungsan-
forderungen sind in Anhang 4 beschrieben.

5. Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum der Lieferung 
des Produkts, das durch den Lieferschein nachgewiesen wird.

6. Änderungen der Garantiebedingungen, insbesondere der 
Dauer und des Umfangs der Garantie, bedürfen in jedem Fall 
einer ausdrücklichen Erklärung des Garantiegebers. Ein dies-
bezügliches Angebot kann nur vorbehaltlos angenommen 
werden, und jegliche Änderungen oder Ergänzungen sind 
nichtig.

B. ANZEIGE VON MÄNGELN WÄHREND DER GARANTIEFRIST

1. Bei allen mechanischen Mängeln, Farbabweichungen, 
Maßabweichungen und anderen sichtbaren Mängeln muss 
die Anzeige sofort nach Erhalt der Ware und unbedingt vor 
der Verarbeitung des Materials und vor dem Einbau am Be-
stimmungsort erfolgen, bei sonstigem Verlust der Garantie-
ansprüche.

2. Voraussetzung für die Berücksichtigung von Mängeln, die 
während der Garantiefrist gemeldet werden, ist die Erstel-
lung eines Protokolls mit einer detaillierten Beschreibung des 
Mangels, die Bereitstellung des mangelhaften Materials/der 
Proben oder, nach Abnahme durch den Garantiegeber, einer 
Fotodokumentation (wenn keine Proben bereitgestellt wer-
den können). Der Käufer ist verpflichtet, dem Protokoll die 
Bestellnummer (ZMO) des Garantiegebers und das Datum 
der Bestellung beizufügen.

3. Die Überprüfung der gemeldeten Mängel findet in den 
Räumlichkeiten des Garantiegebers statt. Der Käufer ist 
verpflichtet, die beanstandeten Produkte mit eigenen Kräf-
ten und auf eigene Kosten zu liefern. In begründeten Fällen 
und mit Zustimmung des Garantiegebers ist es zulässig, eine 
Sichtprüfung der Produkte beim Käufer vorzunehmen. Der 
Garantiegeber kann einen Vertreter entsenden, um die Be-
rechtigung der Reklamation zu prüfen.

4. Ansprüche im Zusammenhang mit Material- und Verar-
beitungsfehlern, die unter diese Garantie fallen, müssen dem 
Garantiegeber schriftlich gemeldet werden.

5. Die Rückgabe der beanstandeten Ware durch den Käufer 
erfolgt nur nach Vereinbarung mit dem Garantiegeber.

C. HAFTUNG DES GARANTIEGEBERS

1. Der Garantiegeber bearbeitet die Produktreklamation 
innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Eingang des Reklama-
tionsantrags zusammen mit einer Reihe von Dokumenten, 
Mustern oder einer Fotodokumentation nach Genehmigung 
durch den Garantiegeber (falls das Produkt/die Muster nicht 
zur Verfügung gestellt werden können).

2. Die Einreichung einer unvollständigen Reklamationsmel-
dung oder unvollständiger Verkaufsunterlagen berechtigt 
den Garantiegeber, die Frist für die Bearbeitung der Rekla-
mationsmeldung zu verlängern oder die Meldung vollständig 
abzulehnen.

3. Stellt der Garantiegeber fest, dass das Produkt einen 
Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, wird er es nach 
seiner Wahl reparieren oder ein neues Produkt herstellen. 
Durch Garantiereparaturen wird die Garantiefrist nicht ver-
längert.

4. Der Garantiegeber haftet für direkte und tatsächliche 
Schäden, die auf den Nettowert der mangelhaften Produkte 
begrenzt sind und entgangenen Gewinn ausschließen.

5. Der Garantiegeber haftet nicht für zusätzliche Kosten, 
die dem Käufer durch die Bearbeitung der Reklamation ent-
stehen, wie z. B. Ersatz von Bauteilen, Entsendung von Per-
sonal, Anmietung von Spezialausrüstung, Transportkosten, 
Reisekosten, Vertragsstrafen und Sonstiges. Ansprüche auf 
Erstattung dieser Kosten sind von der Haftung des Garantie-
gebers ausgeschlossen.
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D. HAFTUNG DES KÄUFERS

1. Eingeleitete und nicht abgeschlossene Reklamationsver-
fahren entbinden den Käufer nicht von seiner Zahlungsver-
pflichtung gegenüber dem Garantiegeber.

2. Der Käufer kann seine Rechte aus der Garantie unter 
der Bedingung geltend machen, dass die Produkte durch 
vom Garantiegeber qualifiziertes und geschultes Personal 
ordnungsgemäß und bestimmungsgemäß gemäß den in den 
technischen und kommerziellen Unterlagen und Katalogen 
des Garantiegebers oder des Herstellers, wenn dieser nicht 
der Garantiegeber ist, enthaltenen Vorschriften und Richtli-
nien verwendet wurden.

3. Die Beweislast dafür, dass die Anforderungen des Garan-
tiegebers oder des Herstellers erfüllt sind, liegt beim Käufer.

4. Der Käufer ist verpflichtet, dem Garantiegeber die Über-
prüfung der reklamierten Produkte zu ermöglichen und die 
Originalverpackung für den Transport der Produkte zum Ga-
rantiegeber möglichst unbeschädigt zu lassen und im Falle 
einer Beschädigung der Originalverpackung eine geeignete 
Ersatzverpackung zur Verfügung zu stellen.

5. Der Käufer ist verpflichtet, die zurückzusendende Ware 
vor weiteren Schäden zu schützen und zwar während des 
Transports zum Garantiegeber als auch vor dem Versand, 
während der Lagerung im Werk oder am Aufstellungsort.

E. ANFORDERUNGEN IN BEZUG AUF DIE KORROSIVITÄTSKATEGORIEN

1. Der Käufer ist verpflichtet, in der Bestellung die Korro-
sivitätskategorie der Atmosphäre gemäß Anhang 1 (insbe-
sondere für Kategorie 4 i) anzugeben und den entsprechen-
den Korrosionsschutz zu wählen. Sofern der Käufer keine 
Korrosivitätskategorie angibt, werden die Aufträge gemäß 
der Kategorie STANDARDANSTRICH gemäß Abschnitt A2 
und Anhang 2 lackiert.

2. Der Garantiegeber haftet nicht für falsche Einstufung der 
Korrosivitätskategorie der Atmosphäre durch den Käufer.

3. Der Käufer ist verpflichtet, alle geschnittenen und be-
arbeiteten Kanten von Profilen und Blechen mit dem Korro-
sionsschutzmittel COSMO HD-100.411 oder einem gleich-
wertigen Mittel mit ähnlichen nachgewiesenen technischen 
Eigenschaften und Zweck zu schützen.

F. GARANTIEAUSSCHLÜSSE

1.  Beschädigungen

1.1. Produkte, die mechanisch oder chemisch beschädigt sind, 
fallen nicht unter die Garantie.

2. Korrosivität und aggressive Wirkung von Chemikalien

2.1 Folgende Produkte fallen nicht unter die Garantie:

-  die in einer Art und Weise verwendet werden, die nicht 
 mit dem vorgesehenen Verwendungszweck vereinbar ist,

-  die aggressiven chemischen Verbindungen wie Säuren  
 und Basen ausgesetzt sind, die in stark korrosiven  
 Umgebungen verwendet werden (z. B. Dampf, Salz,  
 erhebliche Schwefel-, Kohlenstoff-, Stickoxid- und  
 Staubverschmutzung), die nachteilige Veränderungen am 
 Material verursachen können.

3. Alterung und natürliche Abnutzung

3.1. Die Garantie gilt nicht bei natürlichem Verschleiß, nor-
maler Produktalterung, bei Nichteinhaltung der in den tech-
nischen Unterlagen des Produkts festgelegten Grenzwerte 
sowie der in technischen Zulassungen/Bewertungen und 
Produktnormen festgelegten Grenzwerte.

4. Einlagerung und Handhabung

4.1. Die Garantie deckt keine Produktmängel ab, die auf fol-
gende Ursachen zurückzuführen sind:

• unsachgemäße Lagerung oder Transport durch den Käu-
fer,

• fehlerhafte Produktions- bzw. Endmontage,

• mechanische Beschädigungen, die bei Erhalt der Ware 
nicht gemeldet wurden,

• Durchnässung,

• Faktoren, die sich der Kontrolle des Garantiegebers  
entziehen, einschließlich Umstände höherer Gewalt,

• Kontakt mit Materialien, die galvanische Zellen erzeu-
gen.

4.2. Folgende Produkte fallen nicht unter die Garantie:

• unsachgemäß verpackt, unsachgemäß gelagert an Orten 
oder in Räumen, an denen sich auf der Oberfläche dauer-
haft Kondenswasser bildet. Die Feuchtigkeitskondensa-
tion wird durch hohe Luftfeuchtigkeit in der Umgebung, 
dichte Verpackungen oder zu dicht gestapelte Produkte 
unter zeitlich schwankenden Temperaturbedingungen 
begünstigt.
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5. Anstrich und Bearbeitung

5.1. Unter die Garantie fallen nicht:

• Produkte, die mit vom Käufer gelieferten Farben lackiert 
wurden,

• Produkte, die mit einer vom Käufer bestimmten Farbe la-
ckiert wurden, ohne Qualicoat,

• Mängel an unfertigen Erzeugnissen, die vom Käufer er-
worben und nach dem Lackier- oder Eloxiervorgang von 
einem anderen Dienstleister gemeldet wurden,

• gebogene Bleche und Profile, bei denen das Biegen nach  
dem Lackieren oder Eloxieren erfolgt ist,

• leichte Unterschiede in Farbe und Struktur der Holzimi-
tation bei Decoral-Beschichtungen,

• Maß- oder Farbabweichungen, die vor der Herstellung 
des Materials festgestellt und nicht beanstandet wurden 
(gemäß Punkt B1 der Garantiebedingungen),

• Unterschiede in den Farbtönen der pulverbeschichteten 
Farben und der Anoden im Vergleich zu anderen als den 
vom Garantiegeber zur Verfügung gestellten Mustern,

• Abweichungen der pulverbeschichteten Farbtöne von 
den in der gedruckten RAL-Farbkarte angegebenen Farb-
tönen, da diese nur zur Veranschaulichung dienen,

• visuelle Veränderungen der Beschichtung am Ort der 
Materialverarbeitung.

5.2. Der Garantiegeber behält sich die Möglichkeit vor, dass 
es bei Teil- oder Mehrfachlieferungen zu geringfügigen Ab-
weichungen in den Farbtönen der Produkte kommt.

5.3 Der Käufer verliert seine Rechte aus der Garantie, wenn 
die Waren auf seinen Wunsch hin neu lackiert werden.

5.4 Die vom Garantiegeber angebotenen Lackreparaturpro-
dukte haben ausschließlich eine ästhetische und dekorative 
Funktion, und eine vom Kunden mit diesen oder anderen han-
delsüblichen Produkten durchgeführte Ausbesserungs- oder 
Reparaturlackierung fällt nicht unter die Garantie in Bezug 
auf die Haftung des Lackfilms und das UV-Licht.

5.5 Bei lackierten und eloxierten Bauteilen können aus tech-
nologischen Gründen an den Enden (bis zu 10 cm vom Rand 
des Bauteils) Verfärbungen, Unterlackierungen und Löcher 
auftreten.

6. Thermische Trennungen

6.1 Die thermischen Trennungen in den Verbundprofilen 
sind von der Garantie für die Haftung der Lackierung ausge-
schlossen.

6.2 Aufgrund der fehlenden elektrostatischen Eigenschaften 
können die thermischen Unterbrechungen in Verbundprofi-
len nicht gleichmäßig lackiert werden.

7. Betrieb und Nutzung

7.1 Der Käufer verwirkt seine Gewährleistungsrechte, wenn:

• wenn der Käufer die Systemlösungen des Garantiege-
bers entgegen der technischen Dokumentation herstellt,  
installiert oder verwendet,

• wenn die Verpflichtung zur regelmäßigen Reinigung und 
Wartung, die der Garantienehmer gemäß Anhang 4 ver-
langt, nicht eingehalten wird,

• die Nichtanwendung der Garantiebedingungen durch 
den Käufer,

• Jegliche Modifikation des Produkts, Eingriffe in das Pro-
dukt durch nicht autorisierte Personen, jeder Versuch, 
das Produkt durch nicht autorisierte Personen zu repa-
rieren.

7.2 Der Garantiegeber ist von der Garantiehaftung befreit, 
wenn:

• die Mängel auf andere als produktimmanente Gründe zu-
rückzuführen sind,

• die Mängel durch eine unsachgemäße Verwendung des 
Produkts verursacht wurden oder auf eine unangemes- 
sene Verzögerung der Reparatur zurückzuführen sind, 
die zu einem größeren Schadensumfang beigetragen ha-
ben kann,

• der Käufer wissentlich mangelhafte Produkte, preisre- 
duzierte Produkte oder andere Produkte erworben hat, 
bei denen er darüber informiert wurde, dass sie nicht 
unter die Garantie fallen,

• der Käufer den Mangel zum Zeitpunkt der Annahme des 
Vertragsgegenstandes kannte,

• wenn der Mangel unerheblich ist und den wirtschaftli- 
chen und/oder funktionalen Wert des Auftragsgegen- 
standes nicht beeinträchtigt.

7.3 Der Garantiegeber behält sich das Recht vor, eine Re-
klamation abzulehnen, wenn der Käufer Komponenten ver-
wendet, die nicht mit den Produkten des Garantiegebers 
verwendet werden können, oder wenn er systemfremde 
Komponenten des Garantiegebers verwendet (Substitute).

7.4 Der Betrieb der Systemprodukte des Garantiegebers ist 
für die gemäßigte geografische Klimazone ausgelegt. Der 
Betrieb der Produkte des Aluron-Systems in anderen Klima-
zonen als denjenigen, für die das Produkt konzipiert wurde, 
ohne die schriftliche Genehmigung des Garantiegebers ist 
mit den Planungsabsichten unvereinbar und führt zur Frei-
stellung des Garantiegebers von seiner Garantiehaftung.

7.5 Der Garantiegeber haftet für das vom Käufer verwendete 
Produkt nur in Konstruktionen und Konfigurationen, die den 
Systemkatalogen des Garantiegebers entsprechen. Die Ga-
rantin haftet nicht für die Funktionsfähigkeit und die Folgen 
der Verwendung in anderen als den in den Katalogen darge-
stellten Konstruktionen, einschließlich Sonderkonstruktio-
nen, die auf Wunsch des Käufers hergestellt oder entworfen 
wurden.

7.6 Der Garantiegeber haftet nicht für Mängel am Endpro-
dukt des Käufers, das unter Verwendung der Produkte des 
Garantiegebers hergestellt wurde, im Falle von Mängeln oder 
unzureichender Leistung anderer in dem Produkt verwende-
ter Materialien oder aufgrund von Installationsfehlern. Die 
Beweislast für das Verschulden des Garantiegebers liegt 
beim Käufer.
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G. ANHÄNGE

1. Die Anhänge sind fester Bestandteil der Garantiebedin-
gungen der Aluron K. Baran i Wspólnicy S.K.A.

2. Liste der Anhänge:

•  Anhang 1 Korrosivitätskategorien der Atmosphäre nach 
 EN ISO 12944-2

• Anhang 2 Anforderungen an die Auswahl einer Beschich-

tung und deren Schutz je nach Korrosivitätskategorie

• Anhang 3 Reinigung und Pflege von lackierten und  
 anodisierten Beschichtungen und Dichtungen.

• Anhang 4: Leitlinien für Produktbewertung, Leistung und 
 Schutzanforderungen

Anhang 1

Atmosphärische Korrosivitätskategorien nach EN ISO 12944-2; Tabelle 1

Korrosivitätskategorien 
Tabelle 1

Beispiele für typische Umgebungen der gemäßigten Klimazonen

AUSSEN IM INNEREN

1 (C1)
Sehr gering

Unzutreffend.
Beheizte Gebäude mit sauberer Atmosphäre, z. B. Büros, 
Geschäfte, Schulen, Hotels.

2 (C2)
Gering

Atmosphären mit geringer Verschmutzung; hauptsächlich 
ländliche Gebiete.

Unbeheizte Gebäude, in denen Kondensation auftreten 
kann, z. B. Lagerhallen, Sporthallen.

3 (C3)
Mittelmäßig

Stadt- und Industrieatmosphäre, mittlere Verschmutzung 
durch Schwefeloxide (IV), z. B. Küstengebiete mit niedri-
gem Salzgehalt.

Produktionsstätten mit hoher Luftfeuchtigkeit und einer 
gewissen Luftverschmutzung, z. B. Lebensmittelverarbei-
tungsbetriebe, Wäschereien, Brauereien, Molkereien.

4 (C4)
Groß

Industriegebiete, Küstengebiete mit mittlerem Salzgehalt.
Chemieanlagen, Schwimmbäder, Schiffs- und Bootsrepara-
turwerften.

5 (C5)
Sehr groß
(See- und Industriebranche)

Produktionsstätten mit hoher Luftfeuchtigkeit und einer 
gewissen Luftverschmutzung, z. B. Lebensmittelverarbei-
tungsbetriebe, Wäschereien, Brauereien, Molkereien.

Gebäude oder Bereiche mit fast ständiger Kondensation 
und hoher Verschmutzung.

Anhang 2.

Anforderungen an die Auswahl einer Beschichtung und deren Schutz in Abhängigkeit von der Korrosivitätskategorie

Korrosivitätskategorien MINDESTANFORDERUNGEN

1 (C1)
Sehr gering

Chemische Oberflächenvorbereitung Standard + Deckbeschichtung der Klasse Qualicoat 1 oder 2* 

2 (C2)
Gering

Chemische Oberflächenvorbereitung Standard + Deckbeschichtung der Klasse Qualicoat 1 oder 2*

3 (C3)
Mittelmäßig

Chemische Oberflächenvorbereitung Standard + Deckbeschichtung der Klasse Qualicoat 1 oder 2*

4 (C4)
Groß

1. Qualicoat Seaside: Chemische Oberflächenvorbereitung von Seaside + Deckbeschichtung der Klasse Qualicoat  
1 oder 2* alternativ
2. Aluron Seaside: chemische Standard-Oberflächenvorbereitung + Korrosionsschutzgrundierung + Deckbeschichtung 
der Klasse Qualicoat 1 oder 2*

5 (C5)
Sehr groß
(See- und Industriebranche)

QualicoatSeaside + AluronSeaside
Chemische Oberflächenvorbereitung Seaside + Korrosionsschutzgrundierung + Deckbeschichtung der Klasse Qualicoat 2

* - Deckbeschichtung der Klasse 2, empfohlen in Gebieten mit starker Sonneneinstrahlung oder zur Erhöhung oder Verlängerung des Glanzes und der Farbechtheit 
der Beschichtung

7.7 Der Garantiegeber haftet nicht für Mängel, die durch 
unsachgemäße Reinigung und Pflege der Beschichtungen 
verursacht werden, insbesondere nicht für Schäden an der 
lackierten/eloxierten/dekorierten Oberfläche, Glanzverlust, 

Struktur, Verfärbungen, die durch Nichtbeachtung der Reini-
gungs- und Pflegehinweise für Beschichtungen gemäß Anla-
ge 3 entstehen.
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Anhang 3

Reinigung und Pflege von lackierten und eloxierten Be-
schichtungen

1. Vor der Durchführung von Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten ist die Wirkung der zu diesem Zweck verwendeten 
Werkzeuge und Präparate auf nicht sichtbare/nicht dekorati-
ve Oberflächen zu prüfen, um mögliche Schäden an der deko-
rativen Oberfläche auszuschließen.

2. Zum Waschen sollte sauberes Wasser verwendet wer-
den, dem eine kleine Menge spezieller neutraler oder leicht 
alkalischer Reinigungsmittel zugesetzt werden kann (z.B. für 
eloxierte Oberflächen COSMO CL-350.110 oder für lackierte 
Oberflächen COSMO CL-360.110).

3. Verwenden Sie zum Abwischen der Oberfläche ein feines 
Tuch, das die Oberfläche nicht zerkratzt.

4. Während des Waschvorgangs sollte die Umgebungstem-
peratur zwischen 10 und 20 °C liegen und die Beschichtung 
nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.

5. Die Beschichtung sollte nicht mit einem Dampfstrahler 
gewaschen werden.

6. Pflege- und Waschmittel müssen für die Verwendung auf 
der jeweiligen Oberfläche zugelassen sein.

7. Detergenzien unbekannter Herkunft dürfen nicht ver-
wendet werden.

8. Verwenden Sie keine stark sauren (pH unter 3) oder stark 
alkalischen (pH über 12) Reinigungsmittel oder Tenside, die 
mit dem Produkt reagieren können.

9. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel und 
reinigen Sie die Oberflächen nicht durch Reiben. Die Ver-
wendung von empfindlichen Stoffen, die für die professio-
nelle Reinigung bestimmt sind, ist zulässig. Drücken Sie das 
Gewebe beim Reinigen nicht zu stark gegen die zu reinigende 
Oberfläche. 

10. Organische Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, 
aromatische Verbindungen, Glykolester, chlorierte Kohlen-
wasserstoffe usw. enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

11. Die für die Reinigung verwendeten Reinigungsmittel dür-
fen nicht länger als eine Stunde mit der gewaschenen Ober-

fläche reagieren. Falls erforderlich, kann der Waschvorgang 
nach 24 Stunden wiederholt werden.

12. Die Oberfläche muss nach jedem Waschen abgespült wer-
den.

Hinweis: Die im GRM beschriebenen Verfahren und Konser-
vierungsmittel, die auf der GRM-Zulassungsliste stehen, die 
auf www.grm-online.de veröffentlicht ist, sind zulässig. GRM 
steht für Gütegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V.

Wartung und Pflege von Dichtungen

Dichtungen sind vielen ungünstigen Einflüssen wie Tempe-
raturschwankungen, Sonnenlicht, saurem Regen usw. aus-
gesetzt. Sie bedürfen daher besonderer Aufmerksamkeit 
und Pflege. Sie bedürfen daher besonderer Aufmerksamkeit 
und Pflege. Dichtungen erfüllen wichtige Funktionen in der 
Tischlerei, und wenn sie vernachlässigt werden, verdunsten 
sie schneller und können diese Funktionen nicht mehr gut er-
füllen. Sie sollten daher regelmäßig (mindestens zweimal im 
Jahr) mit sauberem Wasser gereinigt und nach dem Trock-
nen mit einem handelsüblichen Dichtungsreiniger behandelt 
werden.

1. Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten sollte die 
Wirkung der verwendeten Produkte (auf nicht sichtbaren/
nicht dekorativen Oberflächen) überprüft werden, um even-
tuelle Schäden an diesen auszuschließen.

2. Während der Reinigung und Wartung sollte die Umge-
bungstemperatur zwischen 10-25°C liegen.

3. Die Dichtungen dürfen nicht mit einem Dampfstrahler ge-
waschen werden.

4. Pflegemittel müssen für die Verwendung auf Dichtungen 
zugelassen sein.

5. Für die Reinigung sollten keine Scheuermittel verwendet 
werden.

6. Organische Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, 
aromatische Verbindungen, Glykolester, chlorierte Kohlen-
wasserstoffe usw. enthalten, dürfen nicht verwendet werden.
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Anhang 4

Vorgaben für die Produktbewertung, Betriebs- und Schutz-
anforderungen 

1. Die Bewertung der Beschichtung, einschließlich der la-
ckierten/eloxierten Beschichtung, und die Klassifizierung von 
Mängeln in Bezug auf Eigenschaften/ Toleranzen/ technische 
Parameter erfolgt gemäß dem anwendbaren System der To-
leranzbeurteilung des Garantiegebers, den Qualicoat/Quala-
nod-Richtlinien und wird durch spezifische Industrienormen 
geregelt.

2. Eloxierte, pulverbeschichtete und mit Decoral beschichte-
te Oberflächen müssen regelmäßig von einem Fachbetrieb 
gereinigt und gewartet werden, wobei ein Nachweis über das 
Datum der Behandlung vorzulegen ist. Es wird eine Doku-
mentation vorgelegt, z. B.: Rechnungen, Verträge, Eintragun-
gen in das Objektbuch, die von einem qualifizierten Dienst-
leister für die Reinigungs- und Wartungsdienste ausgestellt 
wurden. Reinigung und Wartung sind als Minimum wie folgt 
erforderlich:

KORROSIVITÄTSKATEGORIE HÄUFIGKEIT MINDESTENS

Reinigung und Pflege der Beschichtung

1 alle 12 Monate

2 alle 12 Monate

3 alle 12 Monate

4 alle 3 Monate

5 alle 3 Monate

- einmal im Jahr für Korrosivitätskategorien 1 und 2 und 3

-  alle 3 Monate für Korrosivitätskategorien 4 und 5 
 gemäß Anhang 1, der fester Bestandteil dieser  
 Garantiekarte ist.

Die grundlegenden Vorgaben für die Reinigung der Produk-
te sind in Anhang 3 dargelegt, der Bestandteil dieser Garan-
tiekarte ist. Werden die Wartungsarbeiten nicht gemäß den 
Empfehlungen des Garantiegebers durchgeführt, so erlischt 
die Garantie für die Beschichtung.

3. Die Produkte müssen in abgedeckten, trockenen und sau-
beren Transportmitteln befördert werden, und die Ladung 
muss so gegen Bewegungen gesichert sein, dass sie nicht 
nass, beschädigt oder zerstört werden kann.

4. Die Produkte müssen vor dem Kontakt mit ätzenden Stof-
fen, Säuren und Laugen geschützt werden; bei eloxierten 
Produkten ist der direkte Kontakt mit Kalk, Zement und an-
deren alkalischen Baustoffen zu vermeiden. Darüber hinaus 
sollten Silikone, Fugendichtstoffe, Verglasungskitt, Schmier- 

und Kühlmittel für die Bearbeitung mit einem neutralen pH-
Wert (ca. 7) zugelassen sein und keine Stoffe enthalten, die 
die Kunststoff-, Gummi-, Lack- oder Oxidschicht angreifen.

5. Für die Umhüllung von dekorativen Beschichtungen zur 
Behandlung, zum Transport oder zur Verlegung dürfen nur 
spezielle, für diesen Zweck vorgesehene Bänder/Folien (z. B. 
vom Garantiegeber angeboten) verwendet werden. Vor der 
Auswahl eines Klebebandes/einer Folie muss dessen/deren 
Eignung und korrekte Funktion geprüft werden. Außerdem 
müssen die Schutzbänder/-folien sofort, spätestens einen 
Monat nach dem Kauf des Produkts, entfernt werden und 
dürfen nicht der Witterung, insbesondere der Sonnenein-
strahlung, ausgesetzt werden, um zu verhindern, dass sie sich 
chemisch mit der Dekoroberfläche verbinden.

6. Salz und Chemikalien dürfen nicht zur Beseitigung von 
Vereisungen in der Nähe der verwendeten Produkte verwen-
det werden.


